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7. MaRisk-Novelle:  
Heraus for derungen bei der 
Umsetzung 

Michael Maifarth / Philipp Thurmann / Sophie Heesen

Im September 2022 hat die BaFin den 

Entwurf einer Neufassung der Mindest-

anforderungen an das Risikomanage-

ment (MaRisk) zur Konsultation vorge-

legt. Bis zum Frühjahr dieses Jahres fand 

der fachliche Austausch zu den umfas-

senden Änderungsvorschlägen statt. 

Mit der 7. Novelle der MaRisk plant die 

 BaFin, die Anforderungen der EBA-Leit-

linien für die Kreditvergabe und Überwa-

chung1) in deutsches Aufsichtsrecht zu 

überführen und – unter Rückgriff auf das 

Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltig-

keitsrisiken2) – konkrete Anforderungen 

an die Berücksichtigung von ESG-Risiken 

in die MaRisk aufzunehmen. Daneben 

werden die MaRisk mit den allgemeinen 

Anforderungen an die Verwendung von 

Modellen (AT 4.3.5) und den besonderen 

Anforderungen an das Immobilienge-

schäft (BTO 3) um zwei gänzlich neue 

Module ergänzt. Ferner hat die BaFin 

Klarstellungen in den Bereichen Handels-

geschäft, Risikotragfähigkeit und Ge-

schäftsmodellanalyse umgesetzt.

Die zentrale Änderung der 7. MaRisk-No-

velle ist die Umsetzung der im Mai 2020 

veröffentlichten EBA-Leitlinien für die 

Kreditvergabe und Überwachung in deut-

sches Aufsichtsrecht. Die BaFin hat bereits 

vor drei Jahren die Übernahme der Leitli-

nien angekündigt und erwartet daher, 

dass die Anforderungen von den Institu-

ten kurzfristig umgesetzt werden. Viele 

Institute haben im vergangenen Jahr Vor-

studien zum Erfüllungsgrad durchgeführt 

und wesentliche Handlungsfelder identifi-

ziert. Bei der Durchführung der anschlie-

ßenden Umsetzungsprojekte agierten die 

Institute zurückhaltend, da oftmals auf 

die endgültige Fassung der MaRisk und 

auf die tatsächlich in die  MaRisk über-

nommenen Textziffern gewartet wurde. 

Die neuen Anforderungen bergen einen 

hohen Umsetzungsaufwand in Bezug auf 

die Analysefähigkeit und Datenin-

frastruktur der Institute. Insbesondere 

 Institute mit einem fragmentierten Da-

tenhaushalt stehen vor großen Heraus-

forderungen. In diesem Beitrag werden 

wesentliche Neuerungen vorgestellt und 

es wird erörtert unter Berücksichtigung 

der PwC-Prüfungs- und Beratungspraxis, 

welche Herausforderungen im Rahmen 

der bevorstehenden Übergangsfrist auf 

die Institute zukommen.

Durch die Übernahme der EBA-Leitlinien 

für die Kreditvergabe und Überwachung 

in die MaRisk ergibt sich eine Vielzahl 

von neuen Anforderungen. Dieser Bei-

trag stellt auf zwei bedeutende Heraus-

forderungen ab, die ein konzeptionelles 

Umdenken vieler Institute erfordern: die 

risikoadjustierte Kreditbepreisung und 

die integrierte Risikofrüherkennung. 

Eine für viele Institute signifikante Neue-

rung stellen die neuen Anforderungen 

Quelle: PwC

Abbildung 1: Schwerpunkte der 7. MaRisk-Novelle – Übersicht zum Vorgehen der BaFin

Kreditgeschäft ESG-Risiken Modelle Immobilien-
geschäft

Handelsgeschäft Risiko-
tragfähigkeit

Geschäftsmodell-
analyse

Umfassende
Änderungen in 

BTO 1 MaRisk und
Ergänzungen im
Allgemeinen Teil

der MaRisk

Erweiterung der
Anforderungen 

um das
BaFin-Merkblatt

und den
EZB-Leitfaden

Ausdehnung der
Anforderungen
auf sämtliche
Modelle im

Risikomanagement
(AT 4.3.5. MaRisk)

Aus dem Rendite-
ersatzgeschäft der

Institute resultieren
neue Risiken:

Sicherstellung einer
angemessenen
Handhabung

(BTO 3 MaRisk)

Dauerhafte
Regelung zum

Handel im
Homeoffice aus
den Corona-FAQ

und Klarstellung zu
kurzfristigen

Emittentenlimiten

Anpassung an
den Risiko-

tragfähigkeits-
leitfaden

Klarstellende
Regelung aus der

seit mehreren
Jahren präsenten

Prüfungspraxis

Übernahme der EBA-Leitlinien für 
die Kreditvergabe und Überwachung

Erkenntnisse aus 
der Aufsichts- und Prüfungspraxis

Neuerungen KlarstellungenNeuerungen und Klarstellungen



Digitaler Sonderdruck · Kreditwesen 13 / 2023  3

an eine risikoadjustierte Kreditbeprei-

sung dar. Eine derartige Regulierung der 

Konditionengestaltung erfolgte in den 

MaRisk bislang nicht. Es sollte lediglich 

ein sachlich nachvollziehbarer Zusam-

menhang zwischen der Einstufung im 

 Risikoklassifizierungsverfahren und der 

Konditionengestaltung bestehen. Mit der 

7. Novelle sollen nun insbesondere die 

mit der Einstufung im Risikoklassifi

zierungsverfahren verbundenen Kosten 

(Kreditrisikokosten), Eigenkapitalkosten, 

Refinanzierungskosten, Betriebs und 

Verwaltungskosten sowie sonstige Kos-

ten bei der Kreditbepreisung abgewogen 

und berücksichtigt werden. 

Risikoadjustierte Kreditbepreisung

Die Konditionengestaltung ist nach 

 Produktart und Kundengruppe zu diffe-

renzieren und durch geeignete Gover-

nance-Strukturen (beispielsweise Preis-

bildungsausschuss) zu unterstützen. Die 

Rentabilität der Konditionengestaltung 

ist mit risikoadjustierten Leistungsindika-

toren zu messen und zu überwachen. 

Startpunkt für eine effiziente Umsetzung 

der neuen Anforderungen ist die detail-

lierte Herleitung der Kostenbestandteile 

zur Ermittlung der Kundenkondition so-

wie die Festlegung der Methoden zur 

Messung der Rentabilität einschließlich 

der zu berücksichtigenden Leistungsindi-

katoren3). 

Die Konditionsgestaltung soll sowohl 

den Risikoappetit als auch die Geschäfts-

strategie sowie die Art der Darlehen und 

Kreditnehmer berücksichtigen und alle 

relevanten Kosten abwägen. Die EBA-

Leitlinien sprechen in diesem Zusammen-

hang von sogenannten Preisrahmen. Für 

eine effiziente Umsetzung der neuen An-

forderungen sollten Institute unter Be-

rücksichtigung der Geschäfts- und Risiko-

strategie eine Preisstrategie formulieren. 

In der Preisstrategie sollte festgehalten 

werden, mit welchen Methoden und Ver-

fahren die Preisstellung erfolgt und für 

welche Kundensegmente eine portfolio- 

oder produktbasierte Bepreisung auf Ba-

sis pauschaler Konditionen oder standar-

disierter Konditionstableaus erfolgt. Zum 

Zwecke der Bepreisung und zur Messung 

der Rentabilität ist es sinnvoll, die preis-

strategischen Ziele auf verschiedenen 

Aggregationsebenen mithilfe geeigneter 

Leistungsindikatoren zu quantifizieren. 

Insbesondere sind Institute gut beraten, 

eine Ziel-Rentabilität auf Einzelgeschäfts-

ebene festzulegen. 

Preisoptionen – Vorkalkulation

Im Rahmen der Vorkalkulation werden 

die preispolitischen Optionen identifiziert 

und in Abhängigkeit der Ziel-Ren tabilität 

bewertet. Ziel der kostenbasierten Vor-

kalkulation ist die Definition einer Preis-

untergrenze, welche sicherstellt, dass die 

kalkulatorischen Kosten gedeckt und der 

Rentabilitätsanspruch erzielt wird. Die 

Kreditrisiko- und Eigenkapitalkosten sind 

in der Regel abhängig von der Ausfall-

wahrscheinlichkeit des Kunden sowie von 

Produktart und Besicherungsstruktur. Die 

Kreditrisikokosten dienen der Abdeckung 

der erwarteten Verluste, wohingegen die 

Eigenkapitalkosten der Abdeckung der 

unerwarteten Verluste dienen. 

Zur Berücksichtigung der Kreditrisiko-

kosten werden üblicherweise in Abhän-

gigkeit des Ratingmoduls und der erwar-

teten Verlustquoten für alle Ratingnoten 

und Laufzeitjahre Risiko- oder Bonitäts-

prämien ermittelt. Zudem wird in der 

 Regel auch der Verzinsungsanspruch des 

betriebswirtschaftlichen Risikokapitals 

berücksichtigt. Die Eigenkapitalkosten 

zielen üblicherweise auf die aufsichtliche 

Kapitalunterlegung ab. Die Prämien für 

die Eigenkapitalkosten werden dann in 

Einklang mit dem Kreditrisikostandard-

ansatz (KSA) beziehungsweise dem auf 

internen Ratings basierenden Ansatz 

(IRBA) für alle Forderungsklassen ermit-

telt. Betriebs- und Verwaltungskosten er-

geben sich aus der Kostenaufteilung. Der 

Kostenaufteilungsrahmen sollte gerecht, 

das heißt verursacherbezogen festgelegt 

werden und in ausreichender Form nach-

vollziehbar dokumentiert sein. 

Die aus der Kalkulation resultierenden 

Steuerungsimpulse sind strategisch abzu-

wägen. Insbesondere ist zwischen einem 

Mehr an Sicherheiten zur Reduzierung 

der Risiko- beziehungsweise Bonitäts-

prämien und dem daraus resultierenden 

Mehraufwand in der Weiterbearbeitung 

zu differenzieren. Die Methoden und 

Verfahren zur risikoadjustierten Kreditbe-

preisung sind Preisbildungsmodelle im 

Sinne des neuen Moduls AT 4.3.5. Ins-

besondere ist durch die Institute sicherzu-

stellen, dass die Methoden und Verfahren 

Partner, PricewaterhouseCoopers,  
Frankfurt am Main

Director, PricewaterhouseCoopers, Hamburg

Senior Associate, PricewaterhouseCoopers, 
Berlin

Im Beitrag auf Seite 14 stellt die Bundesbank 
vor, worauf sich die nahende 7. MaRisk-No-
velle auswirken wird. In diesem Beitrag analy-
sieren die Autoren deren Herausforderungen 
bei der Umsetzung aus Beratungs- und Prü-
fungspraxis. Sie verdeutlichen dabei, dass die 
neuen Anforderungen einen hohen Um-
setzungsaufwand in Bezug auf die Analyse-
fähigkeit und Dateninfrastruktur der Institute 
bergen. Vor allem Institute mit fragmentiertem 
Datenhaushalt würden dabei vor großen He-
rausforderungen stehen. Sie mahnen zum 
Schluss des Beitrags, dass eine kurzfristige 
 Befassung mit dem individuellen Handlungs-
bedarf geboten sei, um alle notwendigen An-
passungen rechtzeitig vornehmen zu können. 
Auch wenn die Neuerungen seit September 
2022 bekannt waren, hätten sich viele Institute 
bislang damit noch zurückgehalten. (Red.) 

Michael Maifarth

Philipp Thurmann

Sophie Heesen
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zur Ermittlung der Kalkulationskompo-

nenten angemessen dokumentiert und 

regelmäßig überprüft werden. 

Preisfestsetzung und 
Preisdurchsetzung

Mithilfe der Vorkalkulation kann nur 

eine Preisuntergrenze ermittelt werden. 

Preispotenziale beziehungsweise -bereit-

schaft und Margenerwartungen lassen 

sich nicht pauschal mit einem Kalkula-

tionsverfahren berechnen. Institute soll-

ten eindeutig festlegen, wie ein Preis in 

Abhängigkeit von den Ergebnissen der 

Vorkalkulation festgesetzt wird. Hierbei 

empfiehlt es sich beispielsweise, eine 

Ziel-Rentabilität festzulegen. Bei Unter-

schreiten der Preisuntergrenze oder der 

Ziel-Rentabilität sollten in Abhängigkeit 

der geltenden Kompetenzordnung spezi-

elle Genehmigungsverfahren etabliert 

werden, um die Einhaltung der Gesamt-

bankziele sicherzustellen.

Die Preisanalyse beziehungsweise Nach-

kalkulation stellt einen zentralen Bau-

stein im Kreditbepreisungsprozesses dar. 

Die Aufgabe der Preisanalyse ist die Be-

wertung der durchgesetzten Preise sowie 

der Struktur der abgeschlossenen Ge-

schäfte mit dem Ziel, mögliche Anpas-

sungsnotwendigkeiten an der Preis- und 

Produktstrategie zu identifizieren und zu 

initiieren. Auf Basis einer regelmäßigen 

Analyse der abgeschlossenen und abge-

sagten Geschäfte können Institute den 

Erfolg ihrer gewählten Preisstrategie 

überwachen. Im Fokus der Preisanalyse 

sollten neben der laufenden Analyse be-

stehender Produkte und Preisdifferen zie-

rungsmerkmale auch die Überwachung 

der Ziel-Parameter für die Gesamtbank-

planung stehen. Hierfür ist unter Be-

rücksichtigung der Ziel-Rentabilität die 

Überwachung der Ist-Rentabilität auf ver-

schiedenen Aggregationsebenen sinnvoll. 

Zielführend ist in diesem Zusammenhang 

auch die Analyse der realisierten Marge 

auf Ebene der verschiedenen Vertriebs-

kanäle oder Marktbereiche. Die Preisana-

lyse ist eine Regeltätigkeit und kann bei-

spielsweise in Form eines standardisierten 

Preis-Reportings dargestellt werden. 

Der Kreditbepreisungsprozess ist durch 

eine geeignete Governance-Struktur, ei-

nen Preisbildungsausschuss, zu unterstüt-

zen. Primäre Aufgabe des Preisbildungs-

ausschusses ist die Sicherstellung der 

Verzahnung von preisstrategischen Zie-

len mit den Gesamtbankzielen. Im Sinne 

einer integrierten Gesamtbanksteuerung 

sind Institute gut beraten, den Preisbil-

dungsausschuss organisatorisch in die 

Gesamtbanksteuerung zu verankern und 

mit Vertretern des Treasury, des Marktes, 

des Kreditrisikomanagements, des Risiko-

controllings und der Unternehmens-

entwicklung zu besetzen. Der Preisbil-

dungsausschuss sollte die Preisstrategie 

regelmäßig unter Berücksichtigung der 

Gesamtbankplanung und der realisier-

baren Margen überprüfen sowie organi-

satorisch in die internen Prozesse zur 

Preisfestsetzung eingebunden werden. 

Integrierte Risikofrüherkennung

Mit der 7. MaRisk-Novelle resultiert aus 

den Anforderungen zur Entwicklung, 

Pflege und regelmäßigen Bewertung von 

relevanten quantitativen und qualita-

tiven Frühwarnindikatoren eine wesentli-

che Neuerung. Bislang war in den  MaRisk 

lediglich die Entwicklung quantitativer 

und qualitativer Frühwarnindikatoren ge-

fordert. Die Dimension der Re levanz aus 

den EBA-Leitlinien impliziert, dass Institu-

te eine Validierung oder Überprüfung, 

beispielsweise durch Rückvergleiche, der 

Frühwarnindikatoren durchführen sollten. 

Das Frühwarnsystem ist in den Kreditrisi-

komanagementzyklus zu integrieren, ins-

besondere sind relevante Indikatoren und 

deren Auslöseschwellen auf bestehende 

Schwellenwerte aus dem Kreditrisikoma-

nagement abzustimmen. Erforderlicher 

Handlungsbedarf beziehungsweise einzu-

leitende Folgemaßnahmen sind im Hin-

blick auf Zuständigkeiten und Eskalati-

onsverfahren eindeutig zu definieren. 

Ein Frühwarnsystem besteht typischer-

weise aus einer ratingabhängigen und 

einer ratingunabhängigen Komponente. 

Die ratingabhängige Komponente um-

fasst dabei direkt bonitätsbeeinflussende 

Parameter, die zwangsläufig zu einem 

Re-Rating führen sollten. Die ratingunab-

hängige Komponente umfasst qualita-

tive Merkmale, die potenziell eine Erhö-

hung des Risikos anzeigen. Hierzu zählen 

beispielsweise eine negative Berichter-

stattung, ein Gesellschafterwechsel, eine 

Reorganisation, eine verzögerte Offen-

legung, vermehrt kleinere Limitüber-

schreitungen oder Verzüge oder A/B/C-  

Verstöße.4) Das Auftreten von ratingun-

abhängigen Frühwarninindikatoren soll-

te zu einer anlassbezogenen Engage-

ment-Überwachung oder zur Vorstellung 

bei der Marktfolge mit potenzieller Än-

derung der Betreuungsform führen. 

In der Praxis erfolgt die Überwachung 

von A/B/C-Verstößen bislang mit einem 

hohen manuellen Aufwand durch den je-

weiligen Kundenbetreuer im Rahmen 

der Kreditweiterbearbeitung. Für eine 

systematische und vollumfängliche Über-

wachung der A/B/C-Verstöße sollte durch 

die Institute insbesondere sichergestellt 

werden, dass sowohl finanzielle als auch 

nichtfinanzielle Zusatzklauseln nebst 

 Fristigkeiten systemisch erfasst und aus-

gewertet werden können. 

Neben der Früherkennung auf Einzel-

engagementebene sollten Institute auch 

Frühwarninstrumente auf Portfolioebene 

definieren. Hierzu wird das Portfolio typi-

scherweise anhand von Strukturmerkma-

len in Teilportfolios klassifiziert und 

Handlungsbedarf beispielsweise auf Basis 

eines Limitsystems für Konzentrationen 

definiert, wobei die Auslöseschwellen für 

das Limitsystem in Abhängigkeit des 

Strukturrisikos festgelegt werden. 

Historisch gewachsene Datenhaushalte 

stellen viele Institute vor große Heraus-

„Ein Frühwarnsystem besteht aus einer ratingabhängigen  

und einer ratingunabhängigen Komponente.“
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forderungen bei der Umsetzung der 

 Anforderungen an die Risikodatenaggre-

gation. Eine laufende Analysefähigkeit 

setzt die ständige Verfügbarkeit von his-

torischen und aktuellen Daten voraus. 

Um die Datenherkunft sowie die Daten-

weitergabe erfassen zu können, bedie-

nen sich viele Institute dem Konzept des 

Data Lineage. Dabei wird der Datenfluss 

schrittweise von der Dateneingabe bis 

zur finalen Archivierung nachvollziehbar 

dokumentiert. Das Ziel der neuen Anfor-

derungen an Modelle (AT 4.3.5) ist die 

Schaffung einer einheitlichen Rechts-

grundlage, um sowohl die Funktion als 

auch die Stabilität sowie die dauerhafte 

Ergebnisqualität und Nachvollziehbarkeit 

von Modellen im Risikomanagement zu 

gewährleisten. 

Immer mehr Banken nutzen insbesondere 

bei der Kreditvergabe im Privatkunden-

geschäft künstliche Intelligenz und ma-

schinelles Lernen. Größere Kreditinstitute 

entwickeln die in den Kreditvergabe-

prozessen eingesetzten algorithmenba-

sierten Verfahren teilweise sogar selbst. 

Die BaFin schließt mit dem neuen Modul 

eine wichtige Regelungslücke. Mit der 

Novellierung der MaRisk wird der Modell-

begriff erstmals im deutschen Aufsichts-

recht allgemein definiert. Ein Modell im 

Sinne der MaRisk ist eine quantitative 

Methode, ein System oder ein Ansatz, der 

statistische oder mathematische Theo-

rien, Techniken und Annahmen anwen-

det, um Eingabedaten zu quantitativen 

Schätzungen zu verarbeiten. 

Neue Anforderungen

Um rechtliche Unklarheiten zu vermei-

den, schließt die BaFin Modelle, die in 

den Anwendungsbereich der Kapitaladä-

quanzverordnung5) fallen, explizit aus. 

Die neuen Anforderungen an Modelle 

gelten also nur für Modelle im Risikoma-

nagement und betreffen keinesfalls bei-

spielsweise CRR-Modelle der Säule I. Die 

neuen Regelungen erstrecken sich über 

die in den MaRisk geregelten Geschäfte 

und Prozesse des Risikomanagements. In 

den Anwendungsbereich der neuen 

 Anforderungen an die Verwendung  

von Modellen fallen insbesondere Risiko-

klassifizierungsverfahren, Verfahren zur 

Risikoquantifizierung, Stresstests, Be

wertungsmodelle, Preisbildungsmodelle 

sowie Modelle zur technologiegestütz-

ten Entscheidungsfindung. Die materiel-

len Regelungen des neuen Moduls sind 

unter Berücksichtigung von Wesentlich-

keit und inhärentem Risiko der verwen-

deten Modelle von den Instituten indivi-

duell auszugestalten. 

Institute haben hinreichende Kenntnisse 

über die Modellkonzeption nachzuwei-

sen und die Modelleignung regelmäßig 

zu beurteilen. Daneben ist eine angemes-

sene Datenqualität von Eingangsgrößen 

durch geeignete Verfahren sicherzustel-

len. Zudem haben Institute angemessene 

Regelungen zur Verwendung der Mo-

dellergebnisse und eindeutige Vorgaben 

in Bezug auf Überschreibungen zu etab-

lieren. Darüber hinaus sind die Genauig-

keit, Stabilität, Konsistenz und Erklärbar-

keit der Modellergebnisse regelmäßig zu 

analysieren und zu beurteilen sowie die 

Auswirkungen von potenziell erforderli-

chen Rekalibrierungen kritisch zu würdi-

gen. Im Sinne der MaRisk gilt ein Modell 

als erklärbar, wenn die Wirkungszusam-

menhänge zwischen Eingangs- und Aus-

gangsgrößen aufgezeigt werden kön-

nen. Neben der Vorhersagegenauigkeit 

sollten Institute insbesondere für Model-

le, die Charakteristika von technolo gie-

gestützter Innovation und künstlicher 

 Intelligenz aufweisen, auch auf eine hin-

reichende Erklärbarkeit achten. 

Die Beziehung und die Wirkungszu-

sammenhänge zwischen Eingangs- und 

Quelle: M. Maifarth, P. Thurmann, S. Heesen

Abbildung 2: Risikoadjustierte Kreditbepreisung
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Ausgangsgrößen können bei einfachen 

Modellen wie beispielsweise bei regelba-

sierten Entscheidungsbäumen zweifels-

frei nachvollzogen werden. Hierbei ist es 

zu jeder Zeit möglich, die getroffene Ent-

scheidung zurückzuverfolgen und die Re-

levanz der Eingabegrößen zu bestimmen. 

Mit zunehmender Modellkomplexität ist 

diese Erklärbarkeit durch Rückverfolgung 

der getroffenen Entscheidung nicht mehr 

eindeutig möglich. Bei künstlicher Intelli-

genz wird die Entscheidung nicht mehr 

nach vorher definierten Regeln getrof-

fen, sondern auf Basis von trainierten 

Verhaltensweisen sowie selbst erlernten 

Mustern und Gesetzmäßigkeiten. Die 

 Erklärbarkeit ist hier nur noch einge-

schränkt möglich und erfordert den Ein-

satz von selbsterklärenden Methoden 

oder Post-hoc-Erklärungsmodellen. Ein 

effizientes Modellrisikomanagement er-

möglicht eine hohe Transparenz der Mo-

delllandschaft sowie der damit verbun-

denen Prozesse. Wenn auch in den 

MaRisk nicht ausdrücklich gefordert, so 

ist ein vollumfängliches Modellinventar 

der Ausgangspunkt für eine effiziente 

Umsetzung der neuen Anforderungen 

und den Aufbau eines Modellrisikoma-

nagements. Im idealen Zielbild sollte das 

Modellinventar der zentrale Dreh- und 

Angelpunkt für alle relevanten Modell-

informationen. 

Zur Bewertung der inventarisierten Mo-

delle erfolgt in der Praxis gewöhnlich 

eine Klassifizierung der Modelle in Bezug 

auf ihr Modellrisiko. Die Einteilung der 

Modelle erfolgt dabei in der Regel in drei 

Gruppen (Model Tiers). In der Praxis hat 

sich dabei eine Beurteilung aller  Modelle 

in den Dimensionen Wesentlichkeit, 

Komplexität sowie Unsicherheit als 

Marktstandard herauskristallisiert. Basie-

rend auf dem festgelegten Tier leiten 

sich Umfang und Turnus des Modellrisi-

komanagements, insbesondere der Über-

wachung, ab. Die Aufsicht hat die Daten-

qualität der Eingabegrößen besonders 

betont, da fehlerhafte Daten zu falschen 

Modellergebnissen und in der Folge zu 

einem erhöhten Modellrisiko führen. In 

der Praxis hat sich das Konzept des Data 

Lineage6) als überaus hilfreich erwiesen, 

um Transparenz über die Datenherkunft 

und -qualität zu schaffen. 

Die ESG-Risiken 

Mit der Novellierung der MaRisk erreicht 

eines der bedeutendsten nationalen und 

internationalen politischen Vorhaben der 

vergangenen Jahre auch die Kreditwirt-

schaft, nämlich die stärkere Ausrichtung 

der Wirtschaftstätigkeit auf verantwor-

tungsbewusste und nachhaltige Nutzung 

begrenzt verfügbarer Ressourcen. Noch 

ohne Verpflichtung für die Kreditwirt-

schaft hat die BaFin 2019 ein von ihr als 

Merkblatt bezeichnetes Positionspapier 

veröffentlicht. Auch wenn dies noch 

weitgehend ohne Folgen für die Kredit-

wirtschaft und die Prüfung der Institute 

blieb, war die Aufmerksamkeit seinerzeit 

groß. Die vergangenen vier Jahren waren 

von intensiven Diskussionen geprägt, in 

welchem Umfang und auf welchem Weg 

Einflüsse aus den Bereichen Umwelt, So-

ziales und Unternehmensführung Aus-

wirkungen auf die finanzielle Leistungs-

fähigkeit eines Instituts haben können. 

Eines wurde dabei deutlich: Die Aus-

wirkungen von Risikoereignissen wirken 

weniger direkt und zum Teil erst in der 

langen Frist. Des Weiteren stehen im Ver-

gleich zu den bisher im Fokus stehenden 

finanziellen Risiken deutlich weniger 

 Daten und Informationen zur Verfügung, 

um Risikoereignisse zu erkennen und 

 deren Auswirkungen auf die finanzielle 

Leistungsfähigkeit abzuschätzen. Die 

MaRisk nähern sich dieser Problematik 

mit einem sehr umfassenden Ansatz und 

allgemeinen Vorgaben zum Umgang mit 

diesen Risiken. Die zahlreichen Anknüp-

fungspunkte in den MaRisk bieten Hin-

weise, wie sich Institute der Erfassung 

dieser Risiken nähern können und welche 

Reaktionsmöglichkeiten bedacht werden 

sollten. 

Die Kompetenz zum Umgang mit Nach-

haltigkeitsrisiken im Risikomanagement 

der Institute ist derzeit noch begrenzt – 

der Handlungsdruck hingegen ist hoch: 

Die MaRisk fordern bereits seit Jahren in 

allgemeiner Form, dass Institute wesent-

liche Risiken in das Risikomanagement 

einbeziehen. Mit der steigenden Bedeu-

tung von Nachhaltigkeitsrisiken durch 

Umwelteinflüsse sowie durch den ge

sellschaftlichen und demografischen 

Wandel der vergangenen Jahre ergibt 

sich die unmit telbare Pflicht auch bereits 

aus den  bestehenden Regelungen, sich 

mit den Auswirkungen dieser Entwicklun-

Quelle: PwC

Abbildung 3: Schematische Darstellung eines Modellrisikomanagements
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gen auseinanderzusetzen. Konsequenter-

weise geht die Aufsicht daher auch davon 

aus, dass zahlreiche Regelungen zu den 

ESG-Risiken lediglich Klarstellungen be-

treffen und mit der Veröffentlichung der 

MaRisk auch anzuwenden sind. Es ist da-

her höchste Eile geboten, den Risikoma-

nagement-Kreislauf zu verändern und an 

die neue Risikosituation anzupassen. Die 

Übergangsfrist wird voraussichtlich ledig-

lich für die Regelungsbereiche Risiko-

quan ti fizierung/ICAAP und Stresstests gel-

ten, da hierfür sowohl die Ausweitung 

des Betrachtungshorizonts als auch der 

Einsatz von wissenschaftsbasierten Szena-

rien erforderlich ist.

Für die Beurteilung der Auswirkungen 

von ESG-Risiken haben Institute verschie-

dene plausible Szenarien zu berücksichti-

gen, die im Einklang mit wissenschaft-

lichen Erkenntnissen stehen. Neben 

einer qualitativen Beurteilung erwartet 

die Aufsicht, soweit sinnvoll und mög-

lich, auch eine quantitative Beurteilung. 

Die quantitativen Auswirkungen von 

ESG- Risiken können mithilfe von Stress-

tests gemessen werden. Ein effektives 

ESG-Stresstest-Konzept ist daher das 

 zentrale Instrument für eine erfolgreiche 

Inte gration von ESG-Risiken in das Ri si-

ko management. Die Langfristigkeit von 

ESG-Risiken liegt weit jenseits he r-

kömmlicher bankbezogener Planungsho-

rizonte und erfordert eine signifikante 

Anpassung bisheriger Modellierungsan-

sätze. 

ESG-Risiken können durch physische und 

transitorische Risikotreiber sowie über so-

genannte Transmissionskanäle7) schlagend 

werden. Die Identifizierung und Messung 

von mikro, makro und sektorspezifi-

schen Transmissionskanälen ermöglicht es, 

die Risikotreiber greifbar zu machen. We-

sentlichkeitsanalysen sind damit der Start-

punkt für eine erfolgreiche Inte gration 

von ESG-Risiken in die Risikomanage-

mentprozesse. Auf Basis der  gewonnenen 

Erkenntnisse aus der Risikoinventur sind 

für die Auswirkungen von ESG-Risiken re-

gelmäßig sowie anlassbezogen ange-

messene Stresstests durchzuführen. Die 

daraus gewonnenen Erkenntnisse sind 

wiederum angemessen in der Geschäfts- 

und Risikostrategie und soweit sinnvoll 

und möglich in die Risikosteuerungs- und 

-controllingprozesse einzubeziehen. 

Das Stresstest-Konzept sollte aus kurz-, 

mittel- und langfristigen Szenarien be-

stehen, sowohl physische als auch tran-

sitorische Risiken berücksichtigen und 

mit wissenschaftlichen Erkenntnissen im 

Einklang stehen. Der Bezug auf wissen-

schaftsbasierte Szenarien gewährleistet 

sowohl Prognosegüte als auch einen fai-

ren Wettbewerb, da es nicht zielführend 

sein kann, den Instituten die Klima-

forschung und Szenarioentwicklung zu 

überlassen. Grundsätzlich sollten alle drei 

Dimensionen Umwelt (E), Soziales (S) und 

Unternehmensführung (G) berücksichtigt 

werden. Institute sollten allerdings mit 

der Berücksichtigung von Klimarisiken 

beginnen, da derzeit nur für diese wis-

senschaftsbasierte Szenarien vorliegen. 

Eine Auswahl geeigneter Klima-Szena-

rien, auf die sich auch die Europäische 

Zentralbank stützt,  findet sich beispiels-

weise beim NGFS.8) 

Vor dem Hintergrund des jahrelangen 

Niedrigzinsumfelds und der daraus resul-

tierenden Abnahme von Gewinnen aus 

dem klassischen Zinsgeschäft haben viele 

Institute ihr Immobiliengeschäft ausge-

baut. Allerdings waren Immobilienge-

schäfte und das Management der damit 

verbundenen Risiken bislang weitgehend 

ungeregelt. Mit dem neuen Modul (BTO 

3) hat die BaFin Mindestanforderungen 

an das Immobiliengeschäft formuliert und 

somit eine Regelungslücke geschlossen.

Immobiliengeschäfte im Sinne der Ma-

Risk sind auf eigene Rechnung betrie-

bene Geschäfte mit Immobilien, die zu 

Ertragszwecken oder zur Weiterveräuße-

rung dienen. Daneben sind auch auf ei-

gene Rechnung betriebene Immobilien-

geschäfte von Tochterunternehmen i.S.v. 

§  290 HGB Immobiliengeschäfte, sofern 

die Vermögensgegenstände des Tochter-

unternehmens ausschließlich oder über-

wiegend aus Immobiliengeschäften oder 

Beteiligungen an diesen bestehen. Aus-

geschlossen sind Immobiliengeschäfte, 

die größtenteils dem eigenen Geschäfts-

betrieb dienen und Immobiliengeschäfte 

von durch das Institut gehaltenen Immo-

bilienfonds.9)

Der Ausgangspunkt für eine effiziente 

Umsetzung ist eine Betroffenheitsanaly-

se. Im ersten Schritt sollten alle Immobi-

liengeschäfte einschließlich der Immobi-

liengeschäfte von Tochtergesellschaften 

und Rettungserwerbe identifiziert und 

erfasst werden. 

Bei gemischt genutzten Immobilien ist 

eine detaillierte Aufstellung über die Ei-

gen- und Fremdanteile sinnvoll, um eine 

klare Einordnung gewährleisten zu kön-

nen. Auch wenn die mit der Novellierung 

der MaRisk einhergehenden Neuerungen 

seit Veröffent lichung des Konsultations-

entwurfs im September 2022 bekannt 

waren, haben sich viele Institute vor dem 

Hintergrund der noch möglichen Anpas-

sungen mit der Umsetzung zurückgehal-

ten. Allerdings stellen insbesondere tech-

nische Transformationen Institute 

regelmäßig vor große Herausforderun-

gen und erfordern häufig einen langen 

Umsetzungshorizont. 

Eine Vielzahl der neuen Anforderungen 

setzt eine robuste IT- und Dateninfra-

struktur sowie einen transparenten Da-

tenhaushalt voraus. Daher ist eine kurz-

fristige Befassung mit dem individuellen 

Handlungsbedarf geboten, um alle not-

wendigen Anpassungen rechtzeitig vor-

nehmen zu können.

Fußnoten
1) https://www.eba.europa.eu/regulation-and-poli-
cy/credit-risk/guidelines-on-loan-origination-and-
monitoring
2) https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/
Merkblatt/dl_mb_Nachhaltigkeitsrisiken.html
3) Geschäftswertbeitrag (EVA), Rendite des risikoad-
justierten Eigenkapitals (RORAC), risikoadjustierte 
Kapitalrendite (RAROC), Ertrag auf die risikoge-
wichteten Aktiva (RORWA), Gesamtkapitalrentabili-
tät (ROTA), u.Ä.
4) Auflagen, Bedingungen, Covenants (Zusatzklau-
seln)
5) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=celex%3A32013R0575
6) Data Lineage ist die schrittweise Dokumentation 
des Datenflusses über den gesamten DatenLebens-
zyklus, einschließlich der Datenherkunft und aller 
Datentransformationen bis zum Zielsystem bzw. der 
finalen Speicherung.
7) Beispiel: Physische Klimarisiken (bspw. Extrem-
wetterereignisse) und transitorische Klimarisiken 
(bspw. Übergang zu CO

2
-armer Wirtschaft durch Kli-

mapolitik) wirken sich über mikro- und makroöko-
nomische Transmissionskanäle (bspw. Vermögens-
einbußen wegen Häuserschäden oder Preissteige-
rungen) auf die Finanzrisiken der Banken aus.
8) Network for Greening the Financial System
9) In der am 26. September 2022 veröffentlichten 
Konsultationsfassung liegt die Wesentlichkeits-
schwelle bei einem Investitionsvolumen von 10 Mil-
lionen Euro oder 2 Prozent der Bilanzsumme (BTO 3  
Tz. 1 Erl.).
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